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STADT KALKAR 
 
 
59. Änderung des Flächennutzungsplans – Feuerwehrgerätehaus 
Kalkar-Appeldorn 
 
 
Teil A 
Auswertung der Anregungen aus den frühzeitigen  
Beteiligungsverfahren 
 
 
 
A.1 
Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
  
 
Behördliche Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen aus der frühzeitigen Be-
hördenbeteiligung sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 
 
 

Nr. Behörde /  
Träger öffentlicher Belange Ort Datum 

1 Sondervermögen Abwasser-
sammlung Stadt Kalkar 

Kalkar 22.10.2014 

2 Deichverband Xanten-Kleve Kleve 30.10.2014 

3 Kreis Kleve – Untere Boden-
schutz- und Abfallbehörde 

Kleve 24.11.2014 

4 Bezirksregierung Arnsberg, 
Abteilung 6 Bergbau und 
Energie in NRW 

Dortmund 25.11.2014 

 
 
Die Stellungnahmen der Behörden werden, seitens der Verwaltung kommentiert und mit 
einem Beschlussvorschlag versehen. 
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1 Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar, Stellung-
nahme vom 22.10.2014 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Mithilfe einer Trennkanalisation werden Versickerungsanlagen unnötig, die sonst bei 
neuen Vorhaben zur Entlastung einer Mischwasserkanalisation errichtet werden müss-
ten. So werden Kosten gespart und gleichzeitig der Außenbereich, auf dem sich das 
Plangebiet befindet, vor einer unnötigen Flächeninanspruchnahme geschont.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Anregung wird gefolgt. 
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2 Deichverband Xanten-Kleve, Stellungnahme vom 30.10.2014 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Eine akute Gefährdung durch Hochwasser ist, wie vom Deichverband beschrieben, nicht 
vorhanden. Gegen äußerst selten auftretende, außergewöhnliche Hochwasserereig-
nisse, für die der Banndeich nicht ausgelegt ist, können keine wirtschaftlich realisierba-
ren Gegenmaßnahmen – ob baulicher oder planerischer Art - getroffen werden. Solche 
Ereignisse sind daher hinzunehmen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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3 Kreisverwaltung Kleve - Untere Bodenschutz- und Abfallbe-
hörde, Stellungnahme vom 24.11.2014 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Inanspruchnahme einer landwirtschaftlichen Fläche erfordert eine genaue Betrach-
tung des Bedarfes eines Feuerwehrgerätehauses an dieser Stelle. Insbesondere ist im 
Rahmen der Bauleitplanung im Zuge der Gegenüberstellung der konfligierenden Be-
lange des Boden- und Freiraumschutzes auf der einen Seite und des Gemeindeinteres-
ses zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung der Wohn- und Arbeitsbevöl-
kerung der Stadt Kalkar auf der anderen Seite zu prüfen, inwieweit nicht andere, in den 
Bebauungszusammenhang integrierte Standorte für das Feuerwehrgerätehaus die mit 
der Planung verfolgten Ziele genauso gut erfüllen können.  
 
Ein Standort für ein Feuerwehrgerätehaus im Innenbereich in der direkten Nachbar-
schaft schutzbedürftiger Nutzungen, wie beispielsweise Wohnen, schafft regelmäßig 
Konflikte. Zwar ist ein Feuerwehrgerätehaus in der meisten Zeit als konfliktarm anzuse-
hen. Dies gilt jedoch nur, wenn keine Einsätze von der Feuerwehr gefahren werden, die 
kurzzeitig eine äußerst hohe Lärmbelastung sowie eine temporäre Verkehrsgefährdung 
durch sich im Einsatz befindlicher Fahrzeuge mit sich führen. Ein Standort im Innenbe-
reich wäre so zwar prinzipiell möglich, jedoch ist der Außenbereich unter dem Gesichts-
punkt der Lärmvermeidung und Verkehrsgefährdung durch Einsatzfahrzeuge vorzuzie-
hen. Diese Konflikte können mit den Instrumenten der Bauleitplanung zudem nur bis zu 
einem gewissen Grad gelöst werden können. 
 
Aus feuerwehrtaktischer Sicht, wird ein Standort im Stadtteil Appeldorn benötigt, um die 
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung der Wohn- und Arbeitsbevölke-
rung in Kalkar nachhaltig sicherzustellen. Damit kommen als Innenbereichspotentiale 
nur freie Flächen, Baulücken oder bereits als Feuerwehrstandort genutzte Flächen im 
Stadtteil Appeldorn in Frage. 
 
Das bereits vorhandene Feuerwehrgerätehaus der Löschgruppe Appeldorn kann die Si-
cherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für die Wohn- und Arbeitsbevölke-
rung in Kalkar nicht mehr gewährleisten. Die im Zusammenhang mit der Einführung des 
Facility-Managements durchgeführten Bestandsanalysen zum bisherigen Feuerwehr-
standort des Gerätehauses Appeldorn kommen zusammenfassend zu dem Ergebnis, 
dass das Gebäude einen maroden Zustand aufweist und die Unterbringung der Fahr-
zeuge nicht den technischen Vorgaben entspricht. Vermögenserhalt und Nutzungsopti-
mierung sind nur über einen Neubau möglich; eine Sanierung scheidet aus wirtschaftli-
chen und technischen Gründen aus. Damit fällt dieser Standort für eine Nutzung im In-
nenbereich weg. 

 
Andere mögliche Flächen im Innenbereich des Stadtteils Appeldorn sind mangels 
Größe, Zuschnitt oder Verfügbarkeit für ein Feuerwehrgerätehaus nicht gegeben. Damit 
ist die Wahl eines Standortes im Außenbereich unvermeidlich.  
 
Ein Standort im Außenbereich sollte wegen der damit verbundenen Unvermeidbarkeit 
einer Flächeninanspruchnahme nicht wahllos vorgenommen werden, da es auch hier 
verschiedene Qualitäten an Freiraum gibt. Um die negativen Wirkungen eines Solitär-
standortes zu vermeiden, wurde bewusst eine Fläche am Siedlungsrand von Appeldorn 
gewählt, die bereits durch Siedlungseinwirkungen vorgeprägt ist. Somit sind hier keine 
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erheblichen negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter, ausgenommen das Schutzgut 
Boden, zu erwarten bzw. festzustellen. Die nur wenig und zudem durch landwirtschaftli-
che und gewerbliche Betriebe geprägte vorhandene Wohnbebauung nördlich und östlich 
des Plangebietes lassen insbesondere auf das Schutzgut Mensch keine erheblichen ne-
gativen Auswirkungen erwarten.  
 
Der neue Standort für das Feuerwehrgerätehaus zeichnet sich durch eine leichte und 
flächensparende Erschließbarkeit durch die direkte Lage an der Reeser Straße aus. Zu-
dem ist er aus feuertaktischen Gründen ideal gelegen zwischen dem Siedlungsbereich 
Appeldorn, der Zuckerfabrik und dem Gewerbegebiet Kehrum, von denen eine erhöhte 
Gefährdung ausgehen kann. Hinzu kommt, dass nur ein Teil der bereits relativ kleinen 
Fläche in Anspruch genommen wird, da nicht die gesamte Fläche für bauliche Anlagen 
benötigt wird. Zudem wird das Feuerwehrgerätehaus - unter besonderer Beachtung des 
§ 35 Abs. 5 BauGB in Verbindung mit § 35 Abs. 1 – 4 BauGB - in einer flächensparenden, 
die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß begrenzenden und den Außenbereich 
schonenden Weise ausgeführt werden, was die Flächeninanspruchnahme zusätzlich re-
duziert und abmildert. 
 
 
Wie oben und in der Begründung ausgeführt, hat sich die Stadt Kalkar im Rahmen des 
Aufstellungsverfahrens für die vorliegende Bauleitplanung mit den Hinweisen des Krei-
ses Kleve zu den planungsrechtlichen Erfordernissen, insbesondere des § 1a Abs. 2 
Satz 2 und Satz 4 BauGB auseinandergesetzt (Umwidmungssperrklausel und Begrün-
dungsgebot).  
 
Jeder Gemeinde steht bezüglich der zu entwickelnden planerischen Konzeption ein wei-
tes planerisches Ermessen zu. Es unterliegt der Verantwortung der Gemeinde, wie sie 
ihre Planungshoheit handhabt und welche Konzeption sie ihr zugrunde legt. Die Ent-
scheidung über planerische Zielsetzungen ist dementsprechend eine Frage der Gemein-
depolitik. Die geordnete städtebauliche Entwicklung bestimmt sich im Einzelfall nach den 
vorhandenen, hinreichend konkretisierten planerischen Willensbetätigungen der Ge-
meinde.  
 
In Anbetracht dieser Ausgangslage ist davon auszugehen, dass die mit der Bauleitpla-
nung verfolgten Ziele auch bei einer Betrachtung sämtlicher Innenentwicklungsbereiche 
nicht zu erreichen wären. Unter Berücksichtigung der genannten Zusammenhänge und 
unter Abwägung der verschiedenen betroffenen Belange hat sich Stadt Kalkar für einen 
Standort für ein neues Feuerwehrgerätehaus am Siedlungsrand von Appeldorn ent-
schieden, da keine Flächen im Innenbereich vorhanden sind, um die mit der Realisierung 
der Planung verbundenen Ziele zu erreichen.  
 
Bei der Bewertung, ob der Verlust wertvollen Ackerbodens in der Gegenüberstellung der 
unterschiedlichen Belange hinzunehmen ist, sind auch die Ansprüche der betreffenden 
Gemeinde in die Betrachtung einzustellen, möglichst flächensparend zu bauen. Die 
Stadt ist sich ihrer Verpflichtung zu einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden 
bewusst. Bei der Entscheidung zur Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen für eine künftige Bebauung hat sich die Stadt Kalkar gemäß den Forderungen 
der einschlägigen gesetzlichen Regelungen mit der Notwendigkeit und den Alternativen 
für die vorliegende Planung auseinandergesetzt. Im Rahmen der Abwägung wurde dazu 
eine zusätzliche umfangreiche Begründung vorgenommen. 
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Unter Berücksichtigung der v.g. Ausführungen ist zusammenfassend festzustellen, dass 
die vorliegende Planung mit den planungsrechtlichen Forderungen des Baugesetzbu-
ches in Übereinstimmung steht. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Anregung wird gefolgt. 
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4 Bezirksregierung Arnsberg - Abteilung 6 Bergbau und Energie 

in NRW, Stellungnahme vom 11.03.2011 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Ein entsprechender Hinweis wird in die Begründung zur 59. Flächennutzugnsplanände-
rung – Feuerwehrgerätehaus Appeldorn – aufgenommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Anregung wird gefolgt. Die Bezirksregierung Arnsberg – Abteilung 6 Bergbau und 
Energie – wird erneut auf die, gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses 
des Rates der Stadt Kalkar vom 26.06.2012 gefasste Resolution hingewiesen, welche 
die Ablehnung des „Hydraulic Fracturing - Fracking“ als Gasfördermethode in der Stadt 
Kalkar unter den heutigen technischen Rahmenbedingungen beinhaltet. 
 
 
 
A.2  
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind keine Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
eingegangen bzw. zu Protokoll gegeben worden. 
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Teil B 
Auswertung der Anregungen aus den Beteiligungsverfahren  
 
 
B.1 
Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange  

gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
Behördliche Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen aus der frühzeitigen Be-
hördenbeteiligung sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 
 
 

Nr. Behörde /  
Träger öffentlicher Belange Ort Datum 

1 Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr 

Bonn 09.07.2015 

2 Kreis Kleve Kleve 29.07.2015 

 
 
Die Stellungnahmen der Behörden werden, seitens der Verwaltung kommentiert und mit 
einem Beschlussvorschlag versehen. 
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1 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr, Stellungnahme vom 09.07.2015 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die von der Bundeswehr genannten Anforderungen sind für die Umsetzungen von Bau-
vorhaben im Plangebiet zu beachten bzw. zu berücksichtigen. Da es jedoch auf Ebene 
des Flächennutzungsplanes als vorbereitender Bauleitplan, der gemäß § 5 Abs. 1 
BauGB die Art der Bodennutzung nach den Bedürfnissen der Gemeinde in den Grund-
zügen darstellt, keine konkreten Festlegungen zu Bauvorhaben gibt, sind diese im nach-
gelagerten Bebauungsplanverfahren und/ oder im Baugenehmigungsverfahren zu be-
handeln. Wichtige Informationen aus der Stellungnahme werden daher als zusätzliche 
Informationen durch Hinweise in die Begründung mit aufgenommen. 
Darüber hinaus führen Feuerwehrerätehäuser aufgrund der vergleichweisen geringen 
Höhe der zugehörigen Gebäude und dem Fehlen radarstörender technischer Anlagen 
regelmäßig nicht zu nennenswerten Störungen der Funktionen von Luftverteidigungsra-
dar. Dies gilt ebenfalls für die regelmäßig zu Feuerwehrgerätehäusern zugehörigen so-
genannten Schlauchtürme. Diese können eine hohe Gebäudehöhe erreichen, die, je 
nach Bauausführung, teilweise als Hochhäuser gem. § 2 Abs. 3 Bauordnung NRW (d.h. 
> 22 m über Geländehöhe) einzustufen sind und aufgrund ihrer Höhe Großraumradar 
stören könnten. Doch auch Schlauchtürme führen selbst bei einer besonders hohen Bau-
ausführung regelmäßig nicht zu nennenswerten Problemen bei Großraumradar, wie es 
beispielsweise bei großen Windenergieanlagen (> 100 m) der Fall sein kann. Selbst bei 
der Planung und Errichtung von mehreren großen Windenergieanlagen in Kalkar musste 
bislang in keinem Fall (Stand 15.10.2015) ein Vorhaben, aufgrund seiner Höhe und Bau-
ausführung, wegen der Beeinträchtigung von Großraumradar aufgegeben werden. Dazu 
kommt, dass das neue Feuerwehrgerätehaus im ungünstigsten Fall bereits über 4,7 km 
von der Großraumradaranlage entfernt liegen wird, d.h. gerade noch oder ggf. bereits 
außerhalb des von der Bundeswehr genannten Schutzbereiches b liegt. Sollte es wider 
Erwarten zu nenneswerten Beeinträchtigungen des Großraumradars kommen, können 
diese durch technische und planerische Mittel, wie z.B. der Stellung der Baukörper und 
die Bauausführung des Schlauchturmes, im Rahmen des Bauvorhabens gelöst werden. 
Ein wirksamer Ausschluss der Nutzung eines Feuerwehrgerätehauses aufgrund der 
Großraumradaranlage Marienbaum im Plangebiet kann somit nicht begründet werden.   
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Den Anregungen wird gefolgt. Sie werden als Hinweise in die Planbegründung mit auf-
genommen. Eine Beachtung erfolgt ggf. bei weiteren Verfahren.  
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2 Kreisverwaltung Kleve, Stellungnahme vom 29.07.2015 
 
Als untere Landschaftsbehörde 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Ein entsprechender Hinweis wird in die Begründung zur 59. Flächennutzungsplanände-
rung – Feuerwehrgerätehaus Appeldorn – aufgenommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
Als untere Landschaftsbehörde bezüglich des Artenschutzes 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Artenschutzprüfung wurde nach dem aktuellen Stand der Technik unter Beachtung 
der rechtlichen Anforderungen durchgeführt und hat keine Hinweise auf eine Betroffen-
heit von planungsrelevanten Arten (s. Kapitel 9.3.2 Tiere und Pflanzen der Begründung 
zur 59. Flächennutzungsplanänderung – Feuerwehrgerätehaus Kalkar-Appeldorn) erge-
ben. Eine Vorlage beim Kreis ist damit nicht zwingend notwendig.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 
B.2 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Im Rahmen der Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sind keine Anregungen zu 
o.g. Planung vorgebracht worden. 

 
 
 




